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1. volber ettnseft

Der im Iolgenden darzustellende Ansatz zur Urtersuchug des Aushandelns
von Sachverhalten in polizeilichen Ve$ehmunsen wurde entwickelt im
Rahmen eines roch laüenden Forschunssprojektes zur "Erschließbarkeit
des Tathergangs aus Zeugenaussqen". Dieses Projekt wurde im November
1976 yon Bundeskrininalamt an das Institut für Kommmikations{or-
schuns und Phonetik der Universität Bontr rerseben und wird von nir be'
arbeitet. Schon in einem voraussesangenen Projekt zur "Eßchließbarkeit
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des modus operandi aus Tatortb€sichtisunsen unrer Beiücks;chrisuns von
zeusenausasen" l1l, cbcnfalls ein Auftrqsprojekt des Bundeskriminalam-
tcs, haffe ich mich mn der Analyse von Zeugenvcrnchmungcn beschäftigt
und dabei die zentrale Rollc von Aushandlugsprozessen in de. polizeili-
chen Rekonstmktior des Tathergargs ,us Zeugenaussagen festgest€llt, ein
Aspekt, der sowohl von der forensischen Psycholosje a1s auch von der all
gemeinen Aussagepsychologie weiisehend nichr beachret worden ist.

Für das dcrzeitise Projekt wurde daraulhin das ?roblem der Erschließ-
barkeit des Tathersanss aus Zeqenaussasen folsendermaßcn formuliert:

\(ie können Krihinalbernte in cincr als Aushandeln verstehbaren kom-
mudkativen Interaktion mir Zeusen bzw. Geschädigten zu einer verläßli-
chen Rekonsüuktion urd Beschrejburg des Tathersanss selarsen, über
den Zeusen bzw. Geschädigtcn ein rxrsächliches oder angebliches Vissen

Di€se Problemstelluns ist zu ergänzen durch die folgende: Nach welchen
Kriterien bestinmen Polizeibeante die Ve.läßlichkcit cinzclnei Zeusenaus-
sagen und wie berücksichtigen sie diese Aussascn dun bei der gemeinsa-
m€n Rekonstruktion des Tathersanss?

Für die ßeirbeiruns dieser Problemstellünsen stützen wir uns auf 24 in
Sinulatiomexperihenten e.zeugte Cechädigtetr- und Zeugenvernehmun-

so zu diei Delikten: r) ciDem einfachen Diebstahl (Diebst,l,l eines Diplo-
mate*offers)i b) einem Betrus (Süaßenyerklüf einer defekten Arnband-
uhr)j c) einem Raub (Geldbonbenraub vor dem Nrchrrresor einer Eank).
In zwei Städtcn wurden Filme der drei Tatseschehen aus der "Zeucenper-
spekdvc" sedrehr und ortskundisen männlichen und weiblichen Arbeitneh-
mern md Stdenten vorgeführt, die nach Maßgabe bestinmrer Instruktio
nen die Rolle des Geschädistcn bzw. des Zeusen übernehmen sollten. Die-
se Versuchspersoncn wurden anschließend von Krininalbeahtetr (männli-
chen und weiblichen, erfahrenen und une.(ahrcnen) im jewcilisen polizei,
präsiditrm yernommen; jede Vereuchsperson wurde nach zwei Tagen von
einen andercn Kriminalbeamren noch einmal vernonmen, ohne daß der
Beantc jedoch wußte, daß es sich um eine Zweityernelmuns handefte- ln
allen Vernehnungen wurden Protokolle geschrieben, alle Vernehmungen
wurden auf Bard aufgezeichnet.

In einem Parallelprojekt durchgefühne lnteraktionsanalysen 1ießen hin-
sichtlich des Vernehmungsvcrhaitcns der Bcamten oder der Ve.nomncnen
keine deudichen Unteschiede zwischen echten und simulienen Vemeh
nunsen erkcnn€n. [1a]
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2. Atshandeln nt Realitnt ift v emehnuftsen

a) Zum Aushandlungsansatz

Für die Analyse des Aushandelns in Vernehnunsen wurde in ersten Vor
überlcsunscn davon aussesangen, daß es in Vernehmungen im wesentli-
chen darum geht, daß der Beämre in einer kommurikativen Inte.aktion mit
dem Zeugen rersucht, eine von ihn nicht miterlebte und trur inditekt
also nur übcr das VisseD de Zeugen zugängliche Realirät zu rckonsrru-
ieren (dazu: Burshard 1973: 81r Milinowski,ßrusten 1975: 8 L). In diesem

geneinsanes Rekorlst ktio,lsplozeß lz1entsteht eine$eits Stück für Sdck
die Zeusen,ussase, sie wird verändert und erweitert, und andererseits wird
hier durch den Beamten in Auseinandeisetzung mit dem Zeusen der Tat
hersang erschlosscn und schrilttich niede€elest. E.s werden dso nicht vom
Zeqen eine Reihe vo! Aussascn über Erfahrenes semacht, die der Beamte

vereteht und akzeptie.t, sondern so unsere Hypothese - Beahter und
Zcuge handeln mireinander aus, was wie gesclehen sein soll, was dcr Zeu-

se drvon wie wahrgenommen haben soll l3l und auf welche veise die

Aussase protokolliert wiid.
Das Aushandeln schließt als kohmuniketiver Prozeß sowohl das Er-

schlicßcn dcs Tathersangs en1 ak auch das Aussasen des zeuscn. oder Init
den vorten Döhrinss (1964:24): ,In Igahrhcit wirkt bei der Rekonstruk-
tioD eines in der versansenheit liegenden Vorganss auch der Verneh-
munssleitei in bcträchtlichem Maße mit. Die Sachdarstellung des Aussa-

senden, wie sie bei Abschluß der Vernehmung vodiegt, ist nicht mehr ai-

Die nähere Besrinnuns des Aushandlulssprozesses n.lm ihien Aussans
von Schefts stimdierenden Überleeunsen. l4l Danach bestehen Prozesse

dcs Aushardelns im wesentlichen ;n Folsen von ,Vo$chlägetr, und ,Reak

tionen. auJ diese ,Vorschiäse,, die solange fortsesetzt werden, bis eh ,Vor-
schlag,, eine "Situationsdefinition", eireichr wnd, die füt alle beteiligten
Parteien akzeptabel ist bzw. akzeptiert wird. Als ,Reakrto,?". l"responses")
sind jn dei Re8e1 die lrasen auusehen, als ,Vorsr,9Lise. (»offers, die Ant-

In Alwenduns aul die Verflehmunsssituarion ist dd Prozeß des Aushrn-
delns dennach in folgendc l(eise zu charakterisieren: Eine erste Dimo-
sion dieses Prozesses ist der Grad des ßewußtseins dessen, daß in der Inter'
aktion etwas augehandclt wird. VerDehmunsen oder Phasen von Vdneh'
mungen unterscheiden sich wesentlich dadurch, daß nur eiten, beiden
oder aber keinem der Panner dies bevußt ist. Der eisendiche Gesenstand
der Vernehmung kann zudem über weiterc Stre.ken einen der Partner ver-
boreen bleiben; so z.B. wenn ein Geschädister cine Tat vortäuscht oder
der Beamte cinen Verdacht gesen den Zeusen hest und ihtr üb€rpdft. Statt
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des beidseitis ansenommenen cesenstands, nämlich der Fiase "Vas isr se
schehctr?«, verfolst dcr Beemte drnn die Frasen "!fie sar 6 übklicbl"
und "Ii/är es wirklicl Jo?"

Mit diescr ersten Dinension hänsr die zweite ens zusammen, die die Arr
der kommunikativen Inreraktion anseht. Ob es sich um eine reine Befra-
suns handelt, in der einer lrasr (,re1gierr,) und einer antwonet (,vor
schlästi), oder ob ein ständise! rirechsel möslich ist zwischen der Rolte des
Bef.aserdo und der des ßdrasen usw.

In der An der komnunikariven Inrerakrion lindet dic retative Macht
urd Autolität der Teilnehmer ihr€n Ausdruck. Sie kann je Vernehmuns
unterschiedlich verteilr sein, je nachdem wieviet Konrolle über die Inrerak-
tion der Zeuse odcr der ceschädiste an den Krininatbeamten abtdff we
sen dessen Autorirät als Polizeibeamter odcr dessen konmunikativer Ge-
schicklichkeir oder auch nur, weii er lals Geschädistcr) Unterstürzuns, scin

Von der Verteiluns der Konrrolle über die Interaktiotretr hänst .uü we-
sentlich das Ersebnis ab, !änlich das, wrs beide ats das w;rkliche Tatsc-
.chehen cFchl,eßen und rtuehen. t5

Hierzu lassen sich nach Scheff (1968: 15) folsende Hyporhesen formllie-

1. Je srößer das gemcinsane Bewußtsein der Teihelmer. daß in der Ver
nehmung etwas aussehandclt wird, desto mehr Kontrolte erhnlt der
Teuse oder der Lcq, hädi8re über d,\ I rscbnn.

2. Je explizirer der Gegcnstand der Vernehnung ist, desto größerc Kon-
trolle erhält der Zeugc oder ceschädiste über das Erscbnis.

3. Der Teilnehmcr, dd 'relciern, har eine relariv srößeie Machr, das J.e-
meinsame Ersebnis zu kontlolliero, ä]s derjenise, welchehvorschläsr..
ä) DepReasierende,, der zusätzlich,Gecenvorschlnce< unrerbreiret, hat

rclativ größere Macht über die Ergebnisbestimmune ah der »caeie-
renJe Tcilnetm"r, der scine Re.t,ionen, äuf d,q Anrehmcn ole,
Zurückweisen von 'Vorschlägen, dcs anderen TeilDehmers be-

4. Je direkrer dic Frasen des V€rnchnenden und je direkter die Anrwonen,
die er vcrlanst und erhält, desro nehr Konrolle hat er übcr das Erseb-
nis der Vernehnung.
Eßte Unteßuchunsen von Vernchnungen zeigten jedoci, daß du von

Schelf auf der Basis zwei€r Inrer*tionsbeispiele entwickelten Ansatz er-
Leblichd Erweiterunser und Modifikariolen bedarf, che damn die Aus
handlmssprozesse in polizeilichen Vernehmunscn in ihren relevanto Mefk-
malen analysien und vcrsrehbar sehachr werden können.

1. Mit dem Aushandlungsansatz kömo nur solche Vernehmungen ana-
lysiert werden, in dden beidc lnreiakrionspartner die Kapazität besitzeq
den AnJordcrunsen d€s Vernehmungsgeschehens serechr zu werden. Der
Geschädigte oder Zeuse darl z. B. nicht unrer Schockeinvirkungefl stehen,
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keine Drogen genonmen h.ben usw. Denn Inr ale anderen Vernehmungen
wäre anzunehmen, daß schon das interaktionslogisch yorransise Aushä.
deln des Verf.hrens kein Ersebnis effeicht, das als hinreichende Voratrsset,
zung ftu Aushandlungsprozesse auf anderen Ebenen (siehe unten) sehen

2. Aushandlungsprozesse kirnren nicht zu beliebisen Ergebnissen füh-
ren, soßdern die Ersebnisse stehen in einer gewissen Abhänsiskeir von den
Aussansspositionen der beteilisten Interakrionspanner. [6] Aussehend da-
von ist mzunehme!:
a) Bei zvei unterschi€dlichen Positionen kam eine der beiden als Ersebnis

festgehatten und vereinbart werdcn (also kein Kompromiß im srrensen
Sinne).

b) Zwei untetschiedliche Positionen srehen sich u. U. nicht als Pole sesen-
über, sondern sind als Endpunkte eines Konrinüuns zu bctrachten. Als
Aushandlunssersebnis kann
b,) ein Punkt auf dcm Kontinuum erreicht werden, so daß dic Lineali-

tät der Beziehuns berücksichtisr bleibt (Kompromiß)j (blaü vs. srün+ blausrnn)
b?) ein Punkt auf einer höheren Vasheirs und Abstraktionsstufe (etwa

ein Oberbesrifo erreichr wcrden, der di€ Polalitär wie däs Kof,tinu-
un im wesendichen abdeckt (Kompromiß); (Pisrole vs. R€voker +
Faustfeuerwaffc)

b") ein Besiiff in einer Klasse von Besrilfen errcicht werden, wobei
durch Vorschlag die Besiiflsklasse vorgcgcber wird;

c) Bei eircn sesebenen Konrintrun oder einer vorsesebenen Klasse kann
im ersten Schritt nicht jeder Punkt auf den Kontinuum und nicht jeder
ßegilf aus der Klaxe in der ersten Aushandlunssphase erreicht werden,
wohl kxnn in Verhur weirerer lhasen von dem esten Ersebnis (Zwi-
schenersebnis) aus eine bestimmte Reihe anderer Punkte bzw. Begriffc
erieicht wcrden usw.

Ein solcher Prozeß kaDn zum Wechsel ron Klassen oder Kontinua
führen, indeh weitere Krirerien einselührr werden; hier{ür werden jedoch
häuf is Beslnndunser seforden.

Es bleibt in diesem Zusamnenhang noch zu pdfen, ob Züseständrisse
in Aushandlungsprozcsser die Erwartuns wie die verpflichtmg implizie-
ren, daß in weireren Aushandlungen dem ieweils ande.en Zuscständnisse
zu machen sind, um eine gewisse Reziprozität zu erhalten oder wiederher,
zustcllen. [6ä] Sollte dies nicht der Fall sein, danr isr zumindest damit zu
rechnen, daß Alshandlunssprozesse dazu fühJen können, daß dic Kompe-
tenz eines do Beteilisten (in der Rcsel des ceschädisteD odcr Zcusen) in
Prage scstelh wird. Dieser wird daraul nit Strat€sietr des "face savinc.
und des "(ace restorarion. reasieren, die Ausdrücke des ßedü.lnisses, sein
Gesicht zu wahJen, darstellen. I7l
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3. Es bst€ht ein€ Relation zwischen Ausha lunsszüsen des Verneh-
munssbeamro Dd seinm Viss€n (Nomalitätserwartungen, Ortskemtnis-
s€, Vorwjssen aufsrund von Tatonbesichtigungen oder von änderen Ver-
nehnunsen) und zwa! derart, daß in einer Rekonstrukrion der Handluflg$
pläne des Beamten die Elemente seine§ lwisseDs als orientierend und leirend
lnr die Auswahl und Serzuns seiner Aushandlunsszüs€ anzusehen sind.

b) Geglaubte vs. dngeboten€ R€alirärsdefinirionetr

Entsesen den Grundanoahmen von Scheff (1958), die ftir die Bestinnung
des Aushafldlungsansatzes zunächsr übernomnen wurde!, fühnen die e.
sten Analyscn von Aushandlungsprozesser in Vemehmungen sowie Beob-
achtungen und Unrersuchusen von wellman (1959), Schur 11974: 57-471
und Edgerton (in Schur 1974: 64) zu d€m Ergebds, daß Aushandlunsspro-
zesse zu Elseb ssen (Realitäts- und Situalionsdefinitionen) führetr können,
die nicht für beide (alle) bereilisten Seiten sleichen oder überhaupt einen
Wirklichkeitsanspruch besnzen. Denn wie schon an anderer Stelle Eezeist
werden konntc (vgl. Schnirz 1977), kann der Beamte nach außetr (G/Z 8e

senüber) ein Aushandlungsergebnis akzeptieren und 6 ins Protokoil über'
nehmen, ohne daß er €s für eine wahre und richtige Aussas€ über d.s hält,
was wirklich sachehen ist: dcr Beamte hält G oder Z für unslaubwürdig
bzw. desen Aussage ftir unglaubhaft. Andererseits kann G oder Z lüsen,
ohne daß der Beamte es bemerkt. Das heißt aho, daß das Protokoll zwar
das s€sichene (geschriebene) Aushandlungsergebnis darstellt, aber als sol'
chcs nicht Itu allc Bereiligten in jedem Punkte do gleichcn Wirklichkeits-
enspruch zu besitzen braucht.

Es ist also z antds.hei.len z|L,ß.hen einet seslarbterl utld eitet datse
bote en (püsenrietten) Redlitätsdeliririon. Geglaubr und danit auch per-
sönlich akzeptien wnd eiDe De{inition der §(/irklichkeir, wenn sje ftu wrhJ
und richtig gehaften wird- Darsebotene Delinitionen dagesen werden von
dem, der sie präsentien, cht als wahre und richtige ,Abbildungen, der
Virklichkeir angesehen, bzw. dcjenige, welchff eine Definirion für darse-
boren hält, nimnt sie für sich peßönlich (wenn er dies nicht thematisiert)
oder in dieser Interaktion fü! beide (wenn er dies ausspricht) nicht ils
wahr und richtig an.

Für den Fortgans der Inreraktion ist es nun keineswess notwendis, daß
jedemann slaubt, der andere tejl€ seine Sichr der Wirklichlcir - wie etwa
liqellman (1969:537) annimmt -, sordem die lnteiäkrion kann duchaus
Iortseetzt werden - erwa weil der Bermte die Vemehmung aul jeden Fall
zu Ende ftihren nöchte , wenfl einer oder beidc Partner der Ansicht sind,
daß der andere weiß oder g.laubt, daß von beiden Seiro Definirionen nur



30 H. valte Schmitz

srellt man nun die verschiedenen Möglichkeiten, die s;ch danach in €iner
Interaktion ersebo können, in einer offenen, d. h. zum Ende hin unvoll,
ständi8en, Maüix zusammen (vsl. Tabelle 1), dann eiseben sich alrf die
Frase, wann unter derartisen Unständen das Aushandl:ngsergebnis mit
dem Rekonsrrukrionsersebnis identisch hr, einise inreresanre Anrworren.
Hierzu einige Erläurerungen:
1. I! der ersten Inrerakrionskonstellation sind A. E. (Aushndlüngsergeb-

nis) uDd R.-E. (Rekonstruktionseisebnis) identisch. Dies gilt für die
meisten Aushandlungsprozesse h Vemehmungen.

2. A.-E. irt sleich R.-8. u üif{t u. a. den Fall, von dem eine
njcht-polizeiliche Tesrperson sqte: ,Man isr mlnchmal gezwunsen zu
lügen."

3. A.-E. entsp.icht nicht R. E. Hier sctueibt der Beamte z. B. das Ers€bnis
au1 Dränsen des Zeusen ins Protokoll, hält aber an einer andcren (ei-

sencn) Version, etwa aus dem Prorokoll der Geschädigtenvernehmrng
oder ru\ \eihem Erlähruns'wßsen, Ie"r.

4. A.-E. isr mir R. E. identisch. Dise Konstellation düffte jcdoch setu sel-
tcn und nur bei extrcmer Machtausübung durch den Beamren möslich
sein. Es ist wahrscheinlich, daß dcr Beante bei der Protokollieruns als
Kompromiß eine Modalisieruns des Ersebnisses einfüst.

J. A. E. entspricht nicht R.'8. Diese Form ist nur möslich bei extremer
Hntnnckiskei und starkem Rech*bcmßrsein des Zeüsefl oder Ge-
schädisten. Auch hier sind Modalisierungen im Protokoll wahrschein-
lich.

5. A. E- entsprichr dcht R.-E., als Möslichkeit der unwahßcheinlich, da
der Beante uter diesen Unsrändetr wohl Zweifel äußern würde.

7. A.-E. entspricht nichr R. E., ist unter dicscn Bedinsulsen nur vorstell,
bar, wcnn der Zeuse sehr hartnäckis ist (etwa ein haltnäckiger Lüs-

8. Diese Konstellation muß als für Zeugcnvernehmungen unvorstellbar
verworfcn werdo.

9. A.-E. entsp.icht nichr R. E., dürlte in dieser Form xuf Tärveidächtisen
oder Beschuldisrenvernehmungen beschränkr bleiben.

10. A.-E. cntspricht nicht R.-E., kxnn äber in jeder Vernehnuns so vor,

Zusamrncnfassend läßt sich fesßtcllen: In den Pällen 1, 2 und 4 sind
Aushandlussergebnis und Rckonsriuktionsersebnis identisch. Allerdings
bräucke der Beamte für Fall 2 und Flll 4 sehr sevichtige Gründe, um so
verlahren zu kömo; lor dleh Fall 2 zeisr die Prohlematik solcher Kon-

Besonders henorzuheben isr, daß v€nn sich der Beamte wirklich auf die
Aussasen des Zeuscn verlassen würdc, dcht in den Fäller 1, 2 ufld 4, son-
dem in 1, 3, 5 urd 10 Aushandlunssersebnn und Rekonsrruktionsersebnis
identisch sein nüßten. Es erhebt sich also die Fr4e, wi€ vüläßlich die Re-
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

+ + + +

+ + + +

tungen des B stinhd + + + +

wtkli.fieh cesct€hen

+ + +

Z: Zeuse (ode. cschädisre.)

konsrruktlonspräniss€n d6 Beamtcn sind, um in Fälien vie 2, 3, 4, 5 urd
10 sesen Aussagen des Zcuse! den Tathers,ns aDders zu rekonsru;eren.

Zuden reigt die Tabelle, daß c oder Z nicht imnei erkernen kann, ob
der Beamte etwas fnr wirklich (wahr, richtis) hält (und ungekehn) oder
nicht- G odet Z durchschaur also wedu (imner) dcn Aushandlunesprozeß
als solchcn noch die lnplikarionen von Aushandlungsergebnissen - etwa
daß er sich verdächtig gehacl,t hat, sich selbst oder lnde.e Personen bela-
srer erc. ßl

Im Anschluß an die Frage nach der Verläßlichkeit der Rekonstruktions-
prämissen, die oben aufseworfen wurde, schien es sinnvoU in einer weite
ren Täbelle 2 die rein losischen Möslichk€iren du.chzuspielen, die sich
zwischen ,B slaubt, was Z rNsasr«, "Z sibr wirlliches Geschchen wie-
d€r., ,NormahätseNanDsen des Beamten stinmen nit \ürklj.hem Ge
schehen überein" und,übereinstimmuns des Rekonskuktiorsersebnisses
nit wiikticheh Geschehen" €rsebeD, wcnn cs rü! jede Karesorie Dur "ja"(+) oder "nein. (-) sibt - also nur klar enrscheidbare Fälle. Dabei sind
wt davon ausgegangen, daß die Norhalitätserwartungen des Beamten
auch otscheiden, ob ei.€ vorher in dcr Akte schon aufgctauchre Aussage
glaubhaft ist oder nich! daß sie also den entscheidenden Faktor seines

Vorwissens daretellen.
Diese Tabelle zeist nun die Aushandeln und RekonsEuktion zusrunde-
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iiegende Enschcidungsproblematik nach einem einfachen Schema. Nähme
man die in der Praxis wohl kaum vorkommerden Fälle 2, 3 ud 5 heraus,

dann stünden zwei Vese, zu richtisen Ersebnissen zu komnen, drei Ve-
sen, zu fxlschen Erscbnissen zu kommen, sesenüber. Das Verwerfen oder
Annelmen von Vorschläsen oder das Einbringen von GesenvorschläseD -
de. Aushandlunssprozeß ilso spielt sich lerzdich in ieder Phase intrer-
halb dicscr fünf Mög.iichkeiten ab. Tatsächlich sind die Möglichkeiten aber
viel zahlreicher (und damit auch die Fe}lernöslichkciten), da kaum ejne

Sachve.haltsbeschreibuns den Sachverhalt vollkomnen exakt beschreibt; es

ist also ruch an Teilübereinstimmunsen bzw. 'nichtübereinstinmunsen zu

c) Ebenen md phasen des Au§handelns

Weserdich Iür unsere Untersuchung des Aushandelns in Ve.nehmunsen
sind nicht nur die Art der einzelnen Züse und der Aushandlunssprozeß als
strukturierte Abfolse von Züsen, sondeln im Mitt€lpunkt stcht ebenJrlls
die UnreNuchuns der Srärke der Einflußnahme von Beamten, Geschädigten
oder Zeu8e. auf das Aushandlungsergebnis, also die relativc Dominlnz
oder Macht der Int€raktionsparttrcr in der Bcstimmuns der i altlichen
und formalen Ersebnisse von Vernehnungen.

Ausdruck von Dominanz oder Unterordnung sind zunächst - wic aus den
entsprechenden Hlpothesen von Scheff (1968) schon hervorseht die ver-
schiedenen Typen von Atrshandlunsszüsen. Die einzelner Züse sind in Ge-
schädisten- uDd Zeusenvernehmuneen scchs vcrschiedcncn generellen The'
men zuordenbar, die ihJerseits wiederum äufsrund jhrer unterschiedlichen
Bedeutuns für die Bestlmnüg des Aushandlungse.sebnisses bezüslich ih-
rer cewichtigkeit in eine RansordDuns gebracht wcrden können: eine
Rangordnung von EDatez des Aushaadelns.

1. Auhandcln des ccschehens (einschließlich der Handlungen von G od* Z urd
d{ Eßcleinunsweise, Kleidung etc. des Täteß sowie des T.trsdäcltism);

2. Äushandeln der lomulierutrs fiü die Dastellurs der Ergebnisse auf Ebene 1
(auch retrospekriv, wenn es darum sehr, w$ als Fornulierung tAussagel f.ü-
Ler fiü das ?rotokoll anseboten wurde); äbsekürzi I

3. Aushandeln der aedcuiüns einer sschiiebenen lornllieruns im Protokolt
(ohne daß an der lormulierurg etwas geändert wird)i abs€küzt B

4. Aushandeln einer s.hriftli.h& Veränderuns an ?rotokollfomulierungen (ge-
sclriebenen Sätz&); absekürzr: I

5. Aus!.ndeln der Glaubwürdisk€ii d€s zeuscn; äbseküd: cZ
6. Aushandeln d€s v€lahre.s der vernehnuns; abaeküur: V.

AIle Aushandluqgszüsc lasscn sich wenigsrens einer der sechs Ebenetr
zuordnen. Es sibt jedoch in ieder Vernehmuns einise Züse, die sleichzeitis
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aul neh. als einer Ebetre ansesiedelt sind, z. B. Frasetr zuh Gesch€hen, die

gleichzeitis der Überprüfuns de. Glaubwürdiskeit des Zeugen dienen ln

der Transkription von Aushandlunsszü8en wird die Ebene jeweils nitange-

seben, inden den zü8€n von B (Beamter), G (Geschädister) odet z lzev
!e) dic abkilrzende Ebene$qeichnuns als lndcx hinzusesebetr wird'

Die Ransordnuns der Ebenen von 1. bis 6. der zunehnenden ßedeutung

folgend kann eine sewis§e Evidenz Iür sich beanspluchen Dem Aushan

,leln des lrozcdierens kommt intcraktionslosische lriorität zu, da nÜ aul

der Basis der Besrimnuns der allsemeinen Händlungsbedingungen und des

Vernehnunssrahmcns die übli8en Vernehmunssaspekte absewickelt wer

rlen können. Aul dieser Ebene kann än iedem zeitlichen orr des vemch-

nungsverlauls ausgehandclt werden, prinziPicll muß dies aber zun ersten-

mal an Beginn dcr Vernehmung geschehen ud zwlr enNeder explizit

v€rbd ode! implizir in Form von HintcrsrundcNanunsen Bis auf shr
we se Ausnahmen isr es stets der Beante, der auf dieser Ebcoe die Gliede-

rung des foinalen Vernehmunssverlaufs, der Themetr usw' bestimmt'

llas Aushandein dcr Glaubwürdiskeir erhielt den nächsthöchsreD Rins,

wcil von den Ersebnissen aül dicser Ebenc abhängt, welchcs Gewicht den

Züs.n von G ode! Z auf den Ebencn 1. bis 4. zükonmt und ob der Beim

te noch Züge (und welche züse) a den übriscn Ebenen züläßt'

An,lerunscn an Prorokollfornulietungen sind als nachräsliche Ande'un-

sen in Ersebnissen anzlsehen, dic aul den Ebenen 1 bi§ 3 czielt wurdeni

sie sind alio entscheidend dafnr, was von dicsen Ersebnissen schließiich in
Protokoll crhalten bleibt und was nicht.

Die Bedeurxns einer geschriebcnen lormulieruns auszuhandeln heißt,

eine bcstimmre Sichtweise ds Geschehens übcr dero lornulicruns - die

nicht sarz zuüiflr - hinaus durch zusätzliche Interprerationen zu retten'

Zwar inder dies in Protokoil keinen dirckten Niederschhg, doch es ver

mas immerhin die Rekonskuktion des Tathergangs durch do Beamrcn,

so;it sie sich außerhalb des Piorokolls vollzieht, nitzubecinllßscni oder

wenn der Beamte dic nachrräslichen Interprerationen vornimmt, kann auf

dicser Ebene cine bestinmte lormulieruns und die dazugehötige Sichtweise

des Gcschehens rechdeitist und vcrteidisr werden.

Der Formulieruns dessen, was als Geschehen aussehandelr wordcn ist'

konmt schlicßlich ;inc größere Bedeutung zu a1s dern Aushandeln des cc-

schehens, weil mit jeder Formulienng Aspckre untcrschlagen oder hinzuge

lügt werdcn können und weil die lormulieruns als Bestandtcil des Proto-

kolls das entscheidende nesulBt daßrellr, däs u. a. auch segen dctr Ge'gchä-

di$etr oder Zcusen gewandt wcrden kann; jedcnfalls lcichter als eine

nicht protokolliertc Amsasc, die ftüher senacht mrde
In nahezu allen Vcrnehmungen sind z'.'ei hdboskuktutelb Aushatd'

lungsphasen zt ntersdßiden: Vorse§präch und lrotokollicrungsphase l9l

oe.i "' b.steht ein Unterschied zwischen dem Stellenwert vo! Aushand

lungsergebnissen in diesen beiden Phasen hinsichdich ihrer Definitheit lm
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Volsespräch handelt es sich in allc Regel un ,vo.]nufise. Ersebniss€, die
später nochnäls bestimmt und detdllie.t werden. Zuden werden hier die
Aushandlungen noch nicht so weit jn dic Einzelheiren voransetrieben. In
der Protokollierungsphase das€scn wird ausdrücklich aul schrildichc Er
sebnissicherung hingearbciter, die Ersebrisse werden ,hart, gcmacht, d.h.
weitsehend irrevelsibel.

Eine Zwischenstelluns z! diesen beidcn Aushandlungsphasen nimmr das
Vorsespräch ein, während dessen sich der Beamtc Notizen nacht. Mit die-
sen Notizen könncn spärer lei.hte! ErsebDisse aus den Vorsesp.äch vorse,
halten odcr allgemein in die Protokollierungsphase hinüberscnommc! wer

Abhänsig davoq ob und inrvi€weir dcn Inrerakrionsparmern bewußt isr,
daß ausgehandelt wird, uDd davon, ob und inwieweir den Personen bewußt
ist, däß es ,wei Alshi lunssphasen Bibr lsebcn wnd), können die Phasen
unterschiedlich senutzt werden. Der Bcamre k"nn sie z. B. vevenden, um
in dcr zweiten Phas€ die Komisterz der Aussagen übcr dcn Vernehmungs,
verhuf hin zu üb€rprüfen; G ode. Z karn vc$ucheq Diskrepanzen gezielt
,u vermciden oder Ersebnisse aus dei ersren Phase in der zweiten zu vcrän
dcrn oder rücksänsis zu machcn.

Die Existenz zwcier Aßhandlunssphaser bedeutet für die Analysc von
Aushandlungszügen, daß fü! iedc dcr Phasen eisene Zusbewcrrursen nor
wcndis sind, da deh Auftreten besrimmte. Züse in der eincn lrhäse ein an-
dcies Gewicht zukomnctr kann als in der andcrcn. Eine weite.e Besrün-
duns findet diese Tremung darin, daß im Vorsespräch nur auf dcn Ebe
nen G, GZ und V aüsgehandch wird, in der Protokollierungsphase aber

Die weiteren Arbeirsschritte bestehen nun neben Analysen der Verneh
hunssituadon, der jeweiliseD Haldlunssbedingungen und -möslichkeiten
sowie der Positionen von Gcschädisren, Zeusen und Kriminalbeamten in
Vernehnunsen iD dcr Bcsrinnuns der Züsc und Zusabfolgen l nsichdich
der Stärke ihres Einflusses auf den Verlauf von Aushandlungen. Indem die
€inzelDcn Zusrypen in Ransordnlnsen gebracht werden im Hinblick auf
den Grad der interaktiven odd insritutionellen Dominanz, die in ihtrcn
zum Audruck komncn, sollen Indikatoren für die Mächt der IntcrakrioN
partner sewonnen verden, mit der dicse in der jeweilisen Aushendlungs-
phase oder der sesämten Vernehmuns die Ersebnisfesrlcsuns beeinflussen
(können). Es wi.d danD zu pdfen sein, wie sich besrinmte Vernehmunss
stile und die jewcils Icststellbaren Unterschiede im Gebrauch zur Verfü-
eung stehcndu Machtmittel aul die Rekorsrruktion von TathergänseD in
Vcrnchmungen auswirken.
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